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Bebauungsplan 044a
“Zentraler Bereich”

in Hürth-Hermülheim

Textliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet - WA (gemäß § 4 BauNVO)

Gemäß § 1 (6) BauNVO sind die unter § 4 (3) BauNVO Nr.1, 4 und 5 aufgeführten
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen - Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen - nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und
somit nicht zulässig.

1.2 Kerngebiet - MK (gemäß § 7 BauNVO)

Sonstige Wohnungen gemäß § 7 (2) Nr.7 BauNVO sind in den Obergeschossen
allgemein zulässig.

Gemäß § 1 (6) BauNVO sind gemäß § 7 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässige
Tankstellen, die nicht unter § 7 (2) Nr.5 BauNVO fallen, nicht Bestandteil des Be-
bauungsplans und somit nicht zulässig.

Gemäß § 1 (5) BauNVO sind Vergnügungsstätten - allgemein zulässig gemäß § 7
(2) Nr.2 BauNVO - im Bebauungsplan nur als Ausnahme zulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

2.1 Grundflächenzahl (gemäß § 16 (2) Nr.1 BauNVO)

Gemäß § 19 (4) BauNVO wird festgesetzt, dass in den Teilen des Baugebiets MK 8
und 9 eine Überschreitung der zulässigen Grundf läche durch Garagen und Stell-
plätzen mit ihren Zufahrten bis zu 75 v.H. des Baugrundstücks zulässig ist.

2.2 Baugrenzen (gemäß § 23 BauNVO)

Im Teil des Baugebiets MK 5 ist eine Überschreitung der rückwärtigen Baugrenze
durch eingeschossige Gebäudeteile zulässig, wenn das Gebäude mindestens in
gleichem Umfang von der straßenseitigen Baugrenze zurücktritt (gemäß § 23 (3)
Satz 3 BauNVO).

2.3 Höhe baulicher Anlagen (gemäß § 18 BauNVO)

Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen ist die mittlere Höhe des Mee-
respiegels (N.N.). (§ 18 (1) BauNVO). Oberer Bezugspunkt für die Höhe baulicher
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Anlagen ist die Oberkante der baulichen Anlagen. Die Oberkante ist bestimmt durch
den oberen Abschluss der Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks an der
höchsten Wand, unabhängig vom Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. Unter-
geordnete Gebäudeteile wie Dachaufbauten, Oberlichte u.ä. werden nicht gerech-
net, wenn sie weniger als 10 % der Grundfläche des obersten Vollgeschosses aus-
machen.

3 Bauweise (§ 9 (1) Nr.2 BauGB)

Im Teil des Baugebiets MK 5 ist als besondere Bauweise festgesetzt, dass aus-
schließlich Hausgruppen mit einer Länge von mindestens 40 m und höchstens 80 m
zulässig sind.

4 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Im Baugebiet WA sind Gartenhäuser, Gartenlauben, Geräteräume und vergleich-
bare umbaute Räume außerhalb der überbaubaren Flächen allgemein nicht zuläs-
sig. Die genannten Nebenanlagen sind ausnahmsweise zulässig, wenn eine Grund-
fläche von max. 3 x 3 m je Baugrundstück nicht überschritten wird. 
(§ 23 (5) BauNVO)

5 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr.4 BauGB)

5.1 In den Teilen des Baugebiets MK 1 - 10 und WA 1 sind Stellplätze nur zulässig:

S innerhalb der überbaubaren Flächen in den Kellergeschossen
S außerhalb der überbaubaren Flächen nur in Tiefgaragen unterhalb der Ge-

ländeoberfläche

In den Teilen des Baugebiets MK 1 - 10 und WA 1 sind Stellplätze ausnahmsweise
auch zulässig:

S innerhalb der überbaubaren Fläche in sonstigen Geschossen
S innerhalb der überbaubaren Fläche außerhalb von Gebäuden ebenerdig als

überdachte und nicht überdachte Stellplätze

5.2 In den Teilen des Baugebiets WA 2 und 4 sind Stellplätze und Garagen nur zuläs-
sig:

S innerhalb der für Stellplätze und Garagen festgesetzten Flächen
S innerhalb der überbaubaren Flächen

6 Flächen für Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen (§ 9 (1) Nr.24 BauGB)

6.1 Für die zeichnerisch festgesetzten Lärmpegelbereiche IV, V und VI sind die Werte
der Tabelle 8 der DIN 4109 für Anforderungen der Luftschalldämmung von Außen-
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bauteilen durch passive Schallschutzmaßnahmen nachzuweisen. Dementsprechend
beträgt das erforderliche Schalldämmmaß
- bei Aufenthaltsräumen von Wohnungen

im Lärmpegelbereich VI 50 dB
im Lärmpegelbereich V  45 dB
im Lärmpegelbereich IV 40 dB

- bei Büroräumen
im Lärmpegelbereich VI 45 dB
im Lärmpegelbereich V  40 dB
im Lärmpegelbereich IV 35 dB

6.2 Nebenanlagen für die Anlieferung von Gewerbebetrieben im Teil des Baugebiets
MK 4 sind nur innerhalb einer Einhausung (Überdachung und mindestens eine
Wand an der rückwärtigen, südlichen Grenze des Baugebiets) zulässig. Als Höchst-
maß für die Oberkante der Einhausung sind maximal 3 m zulässig (unterer Bezugs-
punkt ist das vorhandene Geländeniveau an der rückwärtigen Grenze des Bauge-
biets, oberer Bezugspunkt s.u. 2.3 der textlichen Festsetzungen). Im Baugenehmi-
gungsverfahren ist der Nachweis zu erbringen, dass durch die Anlieferung die Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm für das angrenzende Wohngebiet nicht überschrit-
ten werden.

Alternativ ist an der rückwärtigen, südlichen Grenze des Baugebiets eine Schall-
schutzwand mit gleicher Höhenbeschränkung zu errichten, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass durch die Anlieferung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für
das angrenzende Wohngebiet nicht überschritten werden.

7 Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen (§ 9 (1) Nr.25 BauGB)

7.1 Auf den Baugrundstücken in den Teilen der Baugebiete MK und WA sind je an-
gefangene 300 qm  Grundstücksfläche
- ein hochstämmiger, heimischer Laubbaum (18 - 20 cm Stammumfang) und
- 2 heimische Sträucher zu pflanzen.

7.2 Auf den Flächen für Anpf lanzungen von Bäumen und Sträuchern sind zusätzlich zu
den Pflanzungen gemäß 7.1 der textlichen Festsetzungen je angefangene 50 qm
ein hoch- oder mittelstämmiger Laubbaum (Mindeststammumfang 15 cm sowie 5
heimische Sträucher (mind. 3 Triebe, Höhe mind. 60 cm) zu pflanzen.

7.3 Die Dächer von eingeschossigen Gebäudeteilen sind mindestens zu 50 % ihrer
Grundfläche mit einer Erdüberdeckung von mindestens 6 cm zu versehen und flä-
chendeckend zu bepflanzen.

7.4 Die Dächer von Tiefgaragen sind mindestens zu 50 % ihrer Grundfläche mit einer
Erdüberdeckung von mindestens 0,40 m zu versehen und flächendeckend zu be-
pflanzen.  Weitere Befestigungen, die den Flächenumfang der Begrünung auf unter
50 % der Tiefgaragengrundfläche reduzieren, sind nur ausnahmsweise zulässig.
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7.5 Auf den öffentlichen Verkehrsflächen sind mindestens 70 heimische Laubbäume zu
pflanzen.

7.6 Die zur Bindung für Bepflanzungen festgesetzten Flächen sowie die zur Erhaltung
festgesetzten Einzelbäume sind dauernd und unversehrt zur erhalten.

8 Örtliche Bauvorschriften (gemäß § 9(4) BauGB i.V. mit § 86 BauONW)

Dachformen und -neigung (§ 86 (1) Nr.1 BauO NW)

In den Teilen des Baugebiets MK 2, 3, 5, 7, 8, 9 und 10 sind als Dachformen für
Gebäude nur Flachdächer mit einer Neigung von 0 - 5 Grad zulässig. Dächer mit
einer größeren Neigung sind nur ausnahmsweise zulässig.

Im Teil des Baugebiets WA 2 sind als Dachformen für Gebäude nur Dächer mit
einer Neigung von 0 - 15 Grad zulässig.

9 Hinweise

9.1 Besondere bauliche Maßnahmen

In dem in der Planzeichnung gemäß § 9 (5) BauGB entsprechend gekennzeich-
neten Teil des Plangebiets enthalten die Böden humose Bodenschichten (WA 1 - 4,
MK 6 - 11 sowie Teile von MK 3 und 5). Bei einer Bebauung sind ggf. besondere
bauliche Maßnahmen - insbesondere im Gründungsbereich - erforderlich. Die Inhal-
te der DIN 1054 “Zulässige Belastung des Baugrunds” und der DIN 18195 “Bau-
werksabdichtungen” sind zu beachten. Ein Bodengutachten empfiehlt Vorsichts-
maßnahmen gegen Durchnässung: ggf. Abdichtung bei lokalen Schichtwasserzutrit-
ten sowie Schutz von Gründungssohlen und Baugrubenböschungen bei feuchter
Witterung. Bis zu einer Tiefe von ca. 4,80 m ist kein Grundwasser zu erwarten.

9.2 Beseitigung des Niederschlagswassers

Gemäß § 51a Landeswassergesetz besteht eine Pflicht zur ortsnahen Abwasser-
beseitigung, sofern die örtlichen und hydrogeologischen Bedingungen eine entspre-
chende Niederschlagswasserbeseitigung auf Dauer ermöglichen (Runderlass des
Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 18.05.1998). Für
den Geltungsbereich des Bpl 044a hat ein Bodengutachten ergeben, dass die
Durchlässigkeit des Bodens für eine ortsnahe Versickerung nicht ausreichend ist.
Da hiermit die Bedingungen für eine ortsnahe Niederschlagswasserbeseitigung
nicht gegeben sind, erfolgt ein Anschluss der Baugrundstücke an die öffentliche
Kanalisation.

9.3 Fernwärmeleitung

Bei allen baulichen und sonstigen Maßnahmen im Schutzbereich der nachrichtlich
gekennzeichneten Leitung sind die Stadtwerke Hürth als Leitungsträger zu beteili-
gen.
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9.4 Erschließung

Die Verbindungsstraße zwischen Theresienhöhe und Luxemburger Straße soll über
einen Erschließungsvertrag realisiert werden. Die innere Aufteilung der Verkehrsflä-
chen ist nur nachrichtlich dargestellt. Die Planung der im Bpl auf der öffentlichen
Verkehrsfläche gekennzeichneten Trasse der Stadtbahn verläuft unabhängig vom
Bpl-Verfahren. Die Realisierung der Bahnlinie kann zu einem späteren Zeitpunkt als
der Straßenbau erfolgen.

9.5 Außengastronomie

Außengastronomie im MK und WA kann nur betrieben werden, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass die Richtwerte der TA Lärm nicht überschritten werden und da-
mit der Schutz der Anwohner gewährleistet ist.

Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I, S. 2141)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 127)
Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58)
Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 07.03.1995 (GV NW, S. 218)
in den derzeit gültigen Fassungen.
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Bebauungsplan 044a 2. Teiländerung  
“Zentraler Bereich” 

in Hürth-Hermülheim 

Textliche Festsetzungen der 2. Teiländerung 
Redaktioneller Hinweis: zu jeder Nummer wird in kursiv angegeben, ob es sich um ergänzende, 
entfallende oder vollständig zu ersetzende Festsetzungen handelt. Es werden die Nummern der 
rechtskräftigen Festsetzungen übernommen.  

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB 
Keine ergänzenden Festsetzungen 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB) 
Zu ersetzende Festsetzung von Nr. 2.3 

2.3 Höhe baulicher Anlagen (gemäß § 18 BauNVO) 
Im MK4 und WA5 ist der untere Bezugspunkt die Höhe über dem Meeresspiegel, Nor-
malhöhennull (NHN). (§ 18 (1) BauNVO). Oberer Bezugspunkt für die Höhe baulicher 
Anlagen ist die Oberkante der baulichen Anlagen. Die Oberkante ist bestimmt durch 
den oberen Abschluss der Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks an der höchs-
ten Wand, unabhängig vom Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. Untergeordnete 
Gebäudeteile wie Dachaufbauten, Oberlichte, Geländer u.ä. werden nicht gerechnet, 
wenn sie weniger als 15 % der Grundfläche des obersten Vollgeschosses ausmachen 
und maximal 1,5m über die festgesetzte Höhe hinausragen. Im MK4 und WA5 sind So-
laranlagen grundsätzlich zulässig und dürfen die Oberkante der baulichen Anlagen bis 
zu 1m überragen. 

3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 
Keine ergänzenden Festsetzungen 

4 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 
Keine ergänzenden Festsetzungen 

5 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr.4 BauGB) 
Ersetzende Festsetzungen für MK 4 und WA 5 

5.1 Im MK 4 sind Stellplätze zulässig: 
- innerhalb der überbaubaren Flächen in Keller- oder Garagengeschossen 
- innerhalb der für Stellplätze festgesetzten Fläche. 

5.2 Im WA 5 sind Stellplätze zulässig: 
- innerhalb der überbaubaren Fläche in Keller- oder Garagengeschossen. 

5.3 Gemäß §21a (1) BauNVO sind im WA 5 und MK 4 Garagengeschosse nicht auf die 
Zahl der Vollgeschosse anzurechnen. 

VSU GmbH 1/4 
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6 Flächen für Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen(§ 9 (1) Nr.24 BauGB) 
Ersetzende Festsetzung für MK 4 und WA 5 von Punkt 6.1 

6.1 Lärmpegelbereiche  
Für die zeichnerisch festgesetzten Lärmpegelbereiche III bis V gilt, dass zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen Außenbauteile einschließlich Fenster folgende 
bewertete Schalldämm-Maße R'w,res nach Tabelle 8 der DIN 4109 einzuhalten haben 
(Korrekturen nach Tabelle 9 der DIN 4109 sind bei der konkreten Raumplanung zu be-
achten): 
 
Lärmpegelbereich Maßgeblicher Au-

ßenlärmpegel 
Aufenthaltsräume in Woh-
nungen, Übernachtungs- 
u. Unterrichtsräume 
R’w,res                  [dB] 

Büroräume 
 
 
R’w,res            [dB] 

I Bis 55 30 30 
II 56-60 30 30 
III 61-65 35 30 
IV 66-70 40 35 

R'w,res = bewertetes Bau-Schalldämm-Maß nach DIN ISO 140 des gesamten Außenseitenbautei-
les (Wand + Fenster + Rollladenkasten + Lüftung und ähnliche) 
Grau unterlegt = Schutzwirkung wird durch übliche Baumaterialien erreicht. 
 
Für die besonders ruhebedürftigen Schlafräume und Kinderzimmer, die ausschließlich 
Fenster an Lärm-zugewandten Gebäudeseiten (Lärmpegelbereich III und höher) auf-
weisen, sind zusätzlich schallgedämmte und motorisch betriebene Lüftungseinrichtun-
gen zwingend notwendig, die auch bei geschlossenen Fenstern eine ausreichende 
Raumlüftung gewährleisten.  

Von den Festsetzungen kann nur abgewichen werden, wenn aufgrund von Eigenab-
schirmungen ausgeführter Gebäudekörper nachweislich geringere maßgebliche Au-
ßenlärmpegel auftreten oder die beabsichtigte Schutzwirkung durch ingenieurtechni-
sche Maßnahmen erreicht werden kann. 

7 Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen (§ 9 (1) Nr.25 BauGB) 
Entfallende Festesetzung für MK4 und WA 5: Nr. 7.1  

Ersetzende Festsetzung für MK 4 und WA 5 

7.2 Auf den Flächen für Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind je angefangene 
50 qm ein hoch- oder mittelstämmiger Laubbaum (Mindeststammumfang 15 cm sowie 
5 heimische Sträucher (mind. 3 Triebe, Höhe mind. 60 cm) zu pflanzen. 

7.3 Die Dächer von eingeschossigen Gebäudeteilen sind mindestens zu 40% ihrer Grund-
fläche mit einer Erdüberdeckung von mindestens 40 cm zu versehen und flächende-
ckend zu bepflanzen. 

7.4 Die Dächer von Tiefgaragen und Garagengeschossen sind mindestens zu 40% ihrer 
Grundfläche mit einer Erdüberdeckung von mindestens 40 cm zu versehen und flä-
chendeckend zu bepflanzen. 
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8 Örtliche Bauvorschriften (gemäß § 9(4) BauGB i.V. mit § 86 BauONW) 
Ersetzende Festsetzung für MK 4 und WA 5 

8.1 Dachformen und -neigung (§ 86 (1) Nr.1 BauO NW) 
Im MK 4 sind als Dachformen für Gebäude nur Flachdächer mit einer Neigung von 0 - 5 
Grad zulässig. Dächer mit einer größeren Neigung sind nur ausnahmsweise zulässig.  

Im WA 5 sind als Dachformen für Gebäude nur Dächer mit einer Neigung von 0 - 5 
Grad zulässig. 
Ergänzende Festsetzung 

8.2 Fassadenmaterial (§ 86 (1) Nr.1 BauO NW) 
Als Material zur Verkleidung der Außenwände sind ausschließlich Ziegel in beigem 
Farbton zulässig.  

Bei Außenwänden innerhalb von Loggien ist ausnahmsweise auch eine Verwendung 
von anderen Materialien zulässig.  

Bei seitlichen Außenwänden zwischen Gebäudeabschnitten im Baugebiet MK4, die 
durch Terrassen oder Balkone (Gebäudefugen) verbunden sind, ist ausnahmsweise 
auch eine Verwendung von anderen Materialien zulässig.  

Ausgenommen hiervon sind die Außenwandflächen zwischen oberem Fenstersturz und 
Attika sowie die aufgehenden Außenwandflächen entlang der Gebäudeecken in einer 
Breite von mindestens 1 m, die jeweils in Ziegel auszuführen sind.  

8.3 Müllbehälter (§ 86 (1) Nr.4 BauO NW) 
Im MK 4 und WA 5 sind Müllbehälter im Gebäude unterzubringen. Müllbehälter an an-
deren Standorten sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie mit einem blickdichten, um-
pflanzten Sichtschutz (z.B. Hecke, Einfriedung mit Kletterpflanzen) vollständig vor Ein-
sicht abgeschirmt werden. 

8.4 Gebäudebegrünung (§ 86 (1) Nr.4 BauO NW) 
Zum Hürther Bogen und der Kreuzstraße hin sind innerhalb der überbaubaren Fläche 
zwischen den Gebäudeabschnitten im MK 5 mindestens sieben Bäume oder Groß-
sträucher mit einem Fußpunkt von mindestens 87,00 m NHN und einem Abstand von 
höchstens 5 m von der Straßenbegrenzungslinie zu pflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten. Pflanzqualitäten: mindestens 3xv, 400cm hoch. Die Substrathöhe der Pflanzfläche 
muss mindestens 90cm betragen.  

9 Hinweise 
Ergänzende Hinweise 

9.6 Kampfmittel 
Im MK 4 liegt ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. 
Weltkrieges vor. Eine Überprüfung der Verdachtsflächen sowie der überbaubaren 
Grundstücksfläche auf Kampfmittel wird empfohlen.  

Bei Auffinden von Bombenblindgängern/Kampfmittel während der Erd-/Bauarbeiten 
sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene 
Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst zu verständigen. Vor Durchführung 
eventuell erforderlicher größerer Bohrungen - (z.B. Pfahlgründung) sind Probebohrun-
gen (70 bis 120 mm Durchmesser im Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die gege-
benenfalls mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. Danach ist eine 
Überprüfung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden erforderlich. Die 
Bohrarbeiten sind sofort einzustellen, sobald im Boden auf Widerstand gestoßen wird. 
In diesem Fall ist umgehend der Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen. Sollten die 
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vorangegangenen Arbeiten durchgeführt werden, ist dem Kampfmittelräumdienst ein 
Bohrplan zur Verfügung zu stellen. 

9.7 DIN 4109 
Die DIN 4109 kann während der Dienststunden im Amt für Planung, Vermessung und 
Umwelt, Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth, eingesehen werden. 

9.8 Lärmschutz 
Zum Schutz der Außenwohnbereiche zwischen den "Wohntürmen" sind Glasfassaden 
geeignet, die den Verkehrslärm wirksam abschirmen. Alternativ sind auch schallschlu-
ckende Verkleidungen unter den Terrassen- /Balkondecken wirksam um schallverstär-
kende Reflexionen zu vermeiden. 

10 Rechtsgrundlagen: 
Ersetzende Angaben: 

Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. 09. 2004 (BGBl. I S. 2414). 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. 01.1990 (BGBl. I S. 132). 

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58). 

Es gilt die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - 
(BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256). 

Vorgenannte Vorschriften und Gesetze gelten jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung. 
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